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Bekanntmachung von Änderungen der Geschäftsbedingungen der Deutschen 
Bundesbank ab 1. Februar 2012 
hier:  Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB) 
 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB), veröffentlicht in 
der Mitteilung Nr. 2011/2001 vom 9. November 2001 (BAnz. Nr. 223a vom 29. Novem-
ber 2001), zuletzt geändert durch die Mitteilung Nr. 2007/2011 vom 17. November 2011 
(BAnz. S. 4263), werden – wie aus der beigefügten Anlage ersichtlich – geändert. 
 
Die Änderungen gelten gegenüber den Geschäftspartnern der Deutschen Bundesbank, die 
Kaufleute oder öffentliche Verwaltungen sind, ab 1. Februar 2012 als vereinbart. 
 
Deutsche Bundesbank 
Dr. h. c. Böhmler Peschel   
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Änderungen von Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank 
ab 1. Februar 2012 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB) 
 
Abschnitt V Geldpolitische Geschäfte 
 
Nummer 3 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:  
 
„Außerdem sind Sicherheiten in Gestalt von Asset-Backed Securities ausgeschlossen, bei 

denen der Geschäftspartner oder eine andere juristische Person, die zum Geschäftspartner in 

enger Verbindung steht, entweder eine Finanzierungszusage in Höhe von mindestens 20 v. H. 

des jeweils ausstehenden Betrags der Sicherheit ausgesprochen hat oder eine Vereinbarung 

zur Währungsabsicherung mit dem Emittenten solcher Asset-Backed Securities getroffen hat; 

gleichfalls ausgeschlossen sind Asset-Backed Securities, welche die in Ziffer 6.3.2 des 

Annexes 1 zur Leitlinie EZB/2011/14 aufgeführten hohen Bonitätsanforderungen des 

Eurosystems für Asset-Backed Securities nicht erfüllen, wenn der Geschäftspartner oder eine 

andere juristische Person, die zum Geschäftspartner in enger Verbindung steht, Partei einer 

Vereinbarung zur Zinsabsicherung in Bezug auf solche Asset-Backed Securities ist.“ 
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